
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Richtlinie (EU) 2015/1127 der Kommission vom 10. Juli 2015 zur Änderung von 
Anhang II der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle und 

zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 184 vom 11. Juli 2015) 

Seite 15, Anhang, betreffend die Fußnote (*) in Anhang II der Richtlinie 2008/98/EG: 

anstatt:  „Der HDD-Wert (Heizgradtage) sollte dem Durchschnitt der jährlichen HDD-Werte für den Standort 
der Verbrennungsanlage entsprechen, berechnet für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden 
Jahren vor dem Jahr, für das der CCF bestimmt wird. Der HDD-Wert sollte nach der folgenden 
Eurostat-Methode berechnet werden: HDD = (18 °C – Tm) × d, wenn Tm weniger als oder gleich 15 °C 
(Heizschwelle) beträgt, und HDD = null, wenn Tm über 15 °C beträgt; dabei ist Tm der mittleren 
(Tmin + Tmax/2) Außentemperatur über einen Zeitraum von d Tagen. Die Berechnungen sind täglich 
durchzuführen (d = 1) und auf ein Jahr hochzurechnen.“ 

muss es heißen:  „Der HDD-Wert (Heizgradtage) sollte dem Durchschnitt der jährlichen HDD-Werte für den Standort 
der Verbrennungsanlage entsprechen, berechnet für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden 
Jahren vor dem Jahr, für das der CCF bestimmt wird. Der HDD-Wert sollte nach der folgenden 
Eurostat-Methode berechnet werden: HDD = (18 °C – Tm) × d, wenn Tm weniger als oder gleich 15 °C 
(Heizschwelle) beträgt, und HDD = null, wenn Tm über 15 °C beträgt; dabei ist Tm die mittlere 
Außentemperatur (Tmin + Tmax)/2 über einen Zeitraum von d Tagen. Die Berechnungen sind täglich 
durchzuführen (d = 1) und auf ein Jahr hochzurechnen.“   

Berichtigung der Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 über Sportboote und Wassermotorräder und zur Aufhebung der Richtlinie 

94/25/EG 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 354 vom 28. Dezember 2013) 

Seite 114, Anhang I, Teil A, Nummer 1, Entwurfskategorien für Wasserfahrzeuge, Erläuterungen: 

Anstatt:  „A.  Ein Sportboot der Entwurfskategorie A gilt als für Windstärken über 8 (Beaufort-Skala) und 
signifikante Wellenhöhe über 4 m ausgelegt, jedoch nicht für extreme Wetterverhältnisse wie 
Sturm, schwerer Sturm, Orkan, Wirbelsturm, extreme Seebedingungen oder Riesenwellen.“ 

muss es heißen:  „A.  Ein Sportboot der Entwurfskategorie A gilt als für Windstärken über 8 (Beaufort-Skala) und 
signifikante Wellenhöhe über 4 m ausgelegt, jedoch nicht für extreme Wetterverhältnisse wie 
schwerer Sturm, orkanartiger Sturm, Orkan, Tornado, extreme Seebedingungen oder 
Riesenwellen.“ 

Seite 119, Anhang I, Teil B, Nummer 1.1, Buchstabe b: 

Anstatt:  „b)  Motorentyp, Motorenfamilie, falls zutreffend;“ 

muss es heißen:  „b)  Motorentyp und, falls zutreffend, Motorenfamilie;“.  
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